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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.1989

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §19;

Rechtssatz

Die Herabsetzung der Strafe durch die Berufungsbehörde, enthebt diese nicht der Verp7ichtung, darzulegen, dass und

aus welchen Gründen auch die herabgesetzte Strafe den Kriterien des § 19 VStG entspricht.
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